
 

 

 

 

 

 

BREXIT UND UMSATZSTEUERLICHE AUSWIRKUNGEN 

 

 

Großbritannien ist am 31.01.2020 endgültig aus der EU ausgetreten und hat keine Verlänge-

rung der steuerlichen Übergangsphase beantragt, weshalb Großbritannien aus steuerlicher 

Sicht seit 01.01.2021 Drittlandsstatus hat.  

 

Seit diesem Zeitpunkt kommen somit die umsatzsteuerlichen Bestimmungen für Drittländer zur 

Anwendung. Nordirland gilt hingegen auch nach dem 31.12.2020 in Bezug auf die Bestimmungen 

zu Waren weiterhin als Gemeinschaftsgebiet, weshalb für Warenlieferungen von und nach Nordir-

land die Regelungen für EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung kommen. Folgende Änderungen für 

Umsätze seit dem 01.01.2021 sind zu beachten: 

 

Innergemeinschaftliche Lieferung/Ausfuhr in ein Drittland 

Seit 01.01.2021 treten bei Lieferungen nach Großbritannien, ausgenommen Nordirland, (echt steu-

erfreie) Ausfuhrlieferungen an die Stelle von (echt steuerfreien) innergemeinschaftlichen Lieferun-

gen. Lieferungen nach Nordirland sind bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen auch nach 

dem 31.12.2020 als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen zu behandeln.  

 

Innergemeinschaftlicher Erwerb bzw. innergemeinschaftlicher Versandhandel/Einfuhr 

Lieferungen aus Großbritannien, ausgenommen Nordirland, nach Österreich sind als Einfuhr zu ver-

steuern. Im B2B-Bereich tritt die Einfuhr quasi an die Stelle des innergemeinschaftlichen Erwerbes. 

Der Vorsteuerabzug für Einfuhren ist unter den umsatzsteuerlichen Voraussetzungen möglich. Im 

B2C Bereich ersetzt die Einfuhr die Regelungen zum innergemeinschaftlichen Versandhandel. Liefe-

rungen von Nordirland nach Österreich sind unter den allgemeinen Voraussetzungen auch nach 

dem 31.12.2020 als innergemeinschaftliche Erwerbe bzw. innergemeinschaftlicher Versandhandel 

zu behandeln.  

 

UID-Nummer 

Britische UID-Nummern gelten nicht mehr als UID-Nummer eines Mitgliedstaates. Nordirische 

UID-Nummern enthalten den Ländercode „XI“. 

Ausgabe 09/2021 vom 05.03.2021 



Wenn wir unser „eccontis informiert“ noch an eine andere e-mail-Adresse senden sollen, klicken Sie bitte bestellen. 

Sollten Sie kein „eccontis informiert“ mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte abmelden. 

 

Diese Information wird dem Nutzer freigiebig zur eigenen Information zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gebotenen Knappheit kann diese Information eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

eccontis übernimmt bei Verwendung der hier angeführten Informationen keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer. eccontis übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Inhalts. 

 

Medieninhaber und Herausgeber: eccontis treuhand gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 4048 Linz-Puchenau, Karl-Leitl-Straße 1 

 

Zusammenfassende Meldung (ZM) 

Nach dem Brexit ist die Abgabe von ZM bei grenzüberschreitenden Umsätzen mit britischen Unter-

nehmen nur mehr für Lieferungen von bzw nach Nordirland erforderlich. 

 

Vorsteuererstattungsverfahren 

Bei der Erstattung von österreichischer Umsatzsteuer, die nach dem 31.12.2020 gezahlt wurde, sind 

für die in Großbritannien ansässigen Unternehmen die Regelungen für die Erstattung an Unterneh-

men in Drittlandsgebieten anzuwenden. Für in Nordirland ansässige Unternehmen richtet sich die 

Erstattung nach den Regelungen für im Unionsgebiet ansässige Unternehmen, wenn sich der An-

trag auf österreichische Vorsteuern aus Lieferungen bezieht. Betrifft der Antrag jedoch Vorsteuern 

aus sonstigen Leistungen, gilt hinsichtlich dieser Leistungen das Verfahren für im Drittlandsgebiet 

ansässige Unternehmen. 
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